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Seite 3  A. Anwendungsbereich  

1 Im Zuge der Scheidung von Ehegatten oder der Aufhebung einer eingetragenen 

Lebenspartnerschaft (§ 20 Absatz 1 Lebenspartnerschaftsgesetz) kommt es im 

Regelfall zur Durchführung eines Versorgungsausgleichs. Hierbei werden die in 

der Ehezeit erworbenen Anrechte geteilt (§ 1 Absatz 1 Versorgungsausgleichs-

gesetz - VersAusglG; bei eingetragenen Lebenspartnern gemäß § 20  

Absatz 1 Lebenspartnerschaftsgesetz). Diese Anrechte werden grundsätzlich intern 

(also innerhalb des jeweiligen Versorgungssystems) oder ausnahmsweise extern 

geteilt (§§ 10 bis 13 und §§ 14 bis 19 VersAusglG). Anrechte, die am Ende der 

Ehezeit noch nicht ausgleichsreif sind (z. B. weil ein Anrecht i. S. des 

Betriebsrentengesetzes noch verfallbar ist oder weil das Anrecht bei einem 

ausländischen, zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Versorgungsträger 

besteht, § 19 Absatz 2 VersAusglG), sind von der internen und externen Teilung 

ausgeschlossen. Insoweit kommen gemäß § 19 Absatz 4 VersAusglG 

Ausgleichsansprüche nach der Scheidung in Betracht. Entsprechendes gilt, wenn 

die Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartner gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 3 

VersAusglG den Versorgungsausgleich ganz oder teilweise Ausgleichsansprüchen 

nach der Scheidung vorbehalten haben. 

2 Schuldrechtliche Ausgleichzahlungen des Ausgleichsverpflichteten an den 

Ausgleichsberechtigten in Form einer schuldrechtlichen Ausgleichsrente (§ 20 

VersAusglG, §§ 1587f, 1587g BGB a. F.; zur Abtretung von Versorgungsan-

sprüchen: § 21 VersAusglG, § 1587i BGB a. F.) oder in Form von Kapitalzahl-

ungen (§ 22 VersAusglG) kann der Ausgleichsverpflichtete unter den nachfolgend 

aufgeführten Voraussetzungen als Sonderausgaben nach § 10 Absatz 1  

Nummer 1b EStG geltend machen.  

3 Der Sonderausgabenabzug nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG kommt auch in 

Betracht, wenn ein noch nicht ausgeglichenes Anrecht bei einem ausländischen, 

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Versorgungsträger besteht und die Witwe 

oder der Witwer des Ausgleichsverpflichteten gegenüber dessen geschiedenen 

Ehegatten zum Ausgleich verpflichtet ist (§ 26 VersAusglG, § 3a des Gesetzes zur 

Regelung von Härten im Versorgungsausgleich - VAHRG a. F.). 

4 Der Sonderausgabenabzug nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG kommt indes 

nicht in Betracht, wenn statt einer schuldrechtlichen Ausgleichszahlung ein 

Anrecht nach § 23 VersAusglG abgefunden wird. Der Abfindung nach  

§ 23 VersAusglG liegt - im Gegensatz zu den schuldrechtlichen 

Ausgleichszahlungen - kein steuerbarer Zufluss beim Ausgleichsverpflichteten zu 

Grunde. Der wirtschaftliche Wertetransfer zwischen den Eheleuten, realisiert 

durch einen Zahlungsfluss zwischen dem Ausgleichsverpflichteten und dem 



 
Seite 4  aufnehmenden Versorgungsträger findet auf der privaten Vermögensebene statt 

und führt zu keinem steuerbaren Zufluss beim Ausgleichsberechtigten aus dem 

auszugleichenden Anrecht. 

B. Korrespondenzprinzip 

I. Behandlung beim Ausgleichsverpflichteten 

5 Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Rz. 2, 3) können 

vom Ausgleichsverpflichteten in dem Umfang als Sonderausgaben nach § 10 

Absatz 1 Nummer 1b EStG geltend gemacht werden, in dem die den Ausgleichs-

zahlungen zugrunde liegenden Einnahmen bei ihm der Besteuerung unterliegen. 

Sind die zu Grunde liegenden Einnahmen nicht steuerbar oder steuerfrei, kommt 

ein Sonderausgabenabzug nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG nicht in Betracht. 

II. Behandlung beim Ausgleichsberechtigten 

6 Ausgleichszahlungen im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Rz. 2, 3) sind vom 

Ausgleichsberechtigten als Einkünfte nach § 22 Nummer 1c EStG zu versteuern, 

soweit die Leistungen beim Ausgleichsverpflichteten als Sonderausgaben nach 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG abgezogen werden können. Bei der Ermittlung 

der Einkünfte nach § 22 Nummer 1c EStG ist § 9a Satz 1 Nummer 3 EStG 

anzuwenden. 

III. Unbeschränkte Steuerpflicht 

7 Einstweilen frei 

8 Ist der Ausgleichsverpflichtete nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig  

(§ 1 Absatz 4 EStG), kann er die Ausgleichszahlungen im Rahmen des 

Versorgungsausgleichs (Rz. 2, 3) nicht als Sonderausgaben nach § 10 Absatz 1 

Nummer 1b EStG abziehen. In diesem Fall hat der Ausgleichsberechtigte diese 

Leistungen nicht zu versteuern. 

C. Formen der Ausgleichszahlungen 

I. Anspruch auf schuldrechtliche Ausgleichsrente, § 20 VersAusglG/§ 1587g 

BGB a. F.; Rente auf Lebenszeit des Berechtigten, § 1587k Absatz 2 BGB 

a. F. 

9 Befindet sich das Anrecht bereits in der Leistungsphase und wird eine Aus-

gleichsrente an den Ausgleichsberechtigten gezahlt (§ 20 VersAusglG; § 1587g 

BGB a. F.; Rente auf Lebenszeit des Berechtigten, § 1587k Absatz 2 BGB a. F.), 



 
Seite 5  kann der Ausgleichsverpflichtete die Zahlungen nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b 

EStG abziehen, soweit die ihnen zugrunde liegenden Einnahmen bei ihm der 

Besteuerung unterliegen. Der Ausgleichsberechtigte hat die entsprechenden 

Leistungen nach § 22 Nummer 1c EStG zu versteuern. 

1. Laufende Versorgung in Form einer Basisversorgung 

10 Liegt der Ausgleichsrente eine Leibrente zugrunde, die beim Ausgleichspflichtigen 

nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG steuerpflichtig 

ist (Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, berufsständischen 

Versorgungseinrichtung, landwirtschaftlichen Alterskasse, Basisversorgung i. S. 

des § 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b EStG), ist der Teil der Ausgleichsrente 

als Sonderausgabe nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG anzusetzen, der dem 

steuerpflichtigen Teil der zu Grunde liegenden Leistung entspricht.  

11 In gleicher Höhe unterliegt die Ausgleichsrente beim Ausgleichsberechtigten als 

Leistung aufgrund schuldrechtlicher Ausgleichszahlungen der Besteuerung nach  

§ 22 Nummer 1c EStG.  

Beispiel 1: 

Die Ausgleichsverpflichtete A bezieht seit dem Jahr 2009 eine Leibrente 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Laut Rentenbezugsmitteilung für 

das Jahr 2011 beträgt der Leistungsbetrag 10.000 € und der darin 

enthaltene Anpassungsbetrag 1.000 €. Als Ausgleichsrente zahlt A 50 

Prozent ihrer Leibrente - und somit insgesamt im Jahr 2011 einen Betrag in 

Höhe von 5.000 € - an den Ausgleichsberechtigten B.  

Lösung: 

B1  Die Leibrente unterliegt für das Jahr 2011 bei der Ausgleichsverpflichteten 

nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG in 

Höhe von 6.220 € der Besteuerung (58 Prozent von 9.000 € = 5.220 € zzgl. 

Anpassungsbetrag von 1.000 €). Nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG 

kann A von den an B geleisteten 5.000 € einen Betrag in Höhe von 3.110 € 

(50 Prozent von 6.220 €, da die Ausgleichsrente 50 Prozent der Leibrente 

beträgt) als Sonderausgaben geltend machen. B muss korrespondierend 

hierzu 3.008 € (= 3.110 € ./. 102 € Werbungskostenpauschbetrag bzw. ggf. 

abzüglich tatsächlicher Werbungskosten) nach § 22 Nummer 1c EStG 

versteuern. 



 
Seite 6  2. Laufende Versorgung in Form eines Versorgungsbezugs i. S. des § 19 EStG 

12 Wird im Wege der schuldrechtlichen Ausgleichsrente ein Anrecht auf einen 

Versorgungsbezug nach § 19 EStG (z. B. Beamtenpension oder Werkspension) 

ausgeglichen, kann anteilig der an den Versorgungsempfänger geleistete Teil der 

Bezüge, die nach Abzug des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags zum 

Versorgungsfreibetrag nach § 19 Absatz 2 EStG der Besteuerung unterliegen, als 

Sonderausgaben nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG geltend gemacht werden. 

Der Ausgleichsberechtigte hat die Leistungen in entsprechendem Umfang nach  

§ 22 Nummer 1c EStG zu versteuern. 

Beispiel 2: 

Der Ausgleichsverpflichtete A bezieht im Jahr 2011 (Versorgungsbeginn  

1. Januar 2011) eine Beamtenpension i. H. v. 20.000 €. Die Ausgleichsbe-

rechtigte B erhält eine Ausgleichsrente in Höhe von 10.000 € jährlich. 

Lösung: 

B2  Nach Abzug der Freibeträge für Versorgungsbezüge nach  

§ 19 Absatz 2 EStG in Höhe von 2.964. €, wird ein Betrag von 17.036 €, 

bei A der Besteuerung zugrunde gelegt. A kann einen Betrag in Höhe von 

8.518 € (= 50 Prozent von 17.036 €) als Sonderausgaben geltend machen. 

B hat einen Betrag in Höhe von 8.416 € (= 8.518 € ./. 102 € Werbungs-

kostenpauschbetrag bzw. ggf. abzüglich tatsächlicher Werbungskosten) 

nach § 22 Nummer 1c EStG zu versteuern.  

3. Laufende Versorgung in Form einer Leibrente i. S. des § 22 Nummer 1 Satz 3 

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG 

13 Soweit der Ausgleichsrente eine mit dem Ertragsanteil nach § 22 Nummer 1 Satz 3 

Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG steuerbare Leibrente zu Grunde liegt, sind 

die Ausgleichszahlungen in Höhe des Ertragsanteils als Sonderausgaben nach § 10 

Absatz 1 Nummer 1b EStG zu berücksichtigen. Korrespondierend hierzu hat der 

Ausgleichsberechtigte die Ausgleichsrente in entsprechender Höhe nach § 22 

Nummer 1c EStG zu versteuern. 

 

Beispiel 3: 

Der Ausgleichsverpflichtete A bezieht seit Vollendung des 63. Lebens-

jahres eine nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

EStG nur mit dem Ertragsanteil zu versteuernde Leibrente. Laut Renten-

bezugsmitteilung für das Jahr 2011 beträgt der Leistungsbetrag 10.000 €. 

Im Rahmen des Versorgungsausgleichs leistet A als Ausgleichsrente  



 
Seite 7  50 Prozent seiner Leibrente an die Ausgleichsberechtigte B. A zahlt im 

Jahr 2011 dementsprechend an B eine Ausgleichsrente in Höhe von 

5.000 €.  

Lösung: 

B3  Die Leibrente unterliegt beim Ausgleichsverpflichteten nach § 22 

Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG in Höhe von 

2.000 € (Ertragsanteil: 20 Prozent/Jahresrente 10.000 €) der Besteuerung. 

Als Sonderausgaben nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG kann A  

50 Prozent von 2.000 €, somit einen Betrag in Höhe von 1.000 €, geltend 

machen. B muss korrespondierend hierzu einen Betrag in Höhe von 898 € 

(= 1.000 € ./. 102 € Werbungskostenpauschbetrag bzw. ggf. abzüglich 

tatsächlicher Werbungskosten) nach § 22 Nummer 1c EStG versteuern. 

4. Laufende Versorgung aus einem Pensionsfonds, einer Pensionskasse, einer 

Direktversicherung oder einem Riester-Vertrag 

14 Liegt der Ausgleichsrente eine Leistung aus einem Pensionsfonds, einer Pen-

sionskasse, einer Direktversicherung oder einem Altersvorsorgevertrag (Vertrag, 

der nach § 5 des Gesetzes über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen - 

AltZertG - zertifiziert ist, sog. Riester-Vertrag) zu Grunde, kann beim Aus-

gleichsverpflichteten der Teil der Ausgleichsrente als Sonderausgaben nach § 10 

Absatz 1 Nummer 1b EStG berücksichtigt werden, der nach § 22  

Nummer 5 EStG bei ihm der Besteuerung unterliegt. Dabei ist es unerheblich, ob 

die zu Grunde liegende Leistung in Form einer Rentenzahlung oder eines Aus-

zahlungsplans mit anschließender Teilkapitalverrentung ausgezahlt wird. Der 

Ausgleichsberechtigte hat die Leistung in entsprechendem Umfang nach § 22 

Nummer 1c EStG zu versteuern. Eine schädliche Verwendung nach § 93 EStG tritt 

nicht ein, da das geförderte Altersvorsorgevermögen unter den Voraussetzungen 

des AltZertG an den Ausgleichsverpflichteten gezahlt wird. 

 Beispiel 4: 

 Der Ausgleichsverpflichtete A erhält nach Vollendung des 60. Lebens-

jahres aus dem Auszahlungsplan seines Riester-Vertrags eine monatliche 

Leistung in Höhe von 600 € bzw. eine jährliche Leistung in Höhe von 

7.200 €. Bei der erstmaligen Auszahlung der Leistung waren bereits mehr 

als 12 Jahre seit dem Vertragsabschluss vergangen. Die Leistung beruht zu 

70 Prozent auf geförderten und zu 30 Prozent auf ungeförderten Beiträgen; 

die ungeförderten Beiträge betragen 2.000 €. A hat die auf geförderten Bei-

trägen beruhende anteilige Leistung von 70 Prozent nach § 22 Nummer 5 

Satz 1 EStG in Höhe von 5.040 € im Rahmen der sonstigen Einkünfte zu 



 
Seite 8  versteuern. Die auf ungeförderten Beiträgen beruhende anteilige Leistung 

von 30 Prozent hat er nach § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe c EStG mit 

der Hälfte des Unterschiedsbetrags zwischen der Leistung und der Summe 

der auf sie entrichteten Beiträge zu versteuern. Der Unterschiedsbetrag 

zwischen der Leistung in Höhe von 2.160 € und der Summe der auf sie 

entrichteten ungeförderten Beiträge in Höhe von 2.000 € beträgt 160 €. Die 

ausgezahlte Leistung hat A in Höhe von 80 € (Hälfte des Unterschieds-

betrags, § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe c EStG) zu versteuern. Im 

Rahmen des Versorgungsausgleichs zahlt A 50 Prozent seiner (gesamten) 

Leistungen aus dem Riester-Vertrag an den Ausgleichsberechtigten B. 

Lösung: 

B4  Beim Ausgleichsverpflichteten unterliegt die Leistung aus dem Auszahl-

ungsplan zunächst in Höhe von 5.120 € (= 5.040 € + 80 €) der Besteu-

erung. Als Sonderausgaben nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG kann A 

einen Betrag in Höhe von 2.560 € geltend machen, da er 50 Prozent der 

von ihm bezogenen Leistungen als Ausgleichsrente an B zahlt. B muss 

korrespondierend hierzu 2.458 € (= 2.560 € ./. 102 € Werbungskosten-

pauschbetrag bzw. ggf. abzüglich tatsächlicher Werbungskosten) nach § 22 

Nummer 1c EStG versteuern.  

II. Abtretung von Versorgungsansprüchen, § 21 VersAusglG/§ 1587i BGB  

a. F. 

15 Hat der Ausgleichsverpflichtete dem Ausgleichsberechtigten seinen Anspruch 

gegen den Versorgungsträger in Höhe der Ausgleichsrente abgetreten  

(§ 21 VersAusglG; § 1587i BGB a. F.), sind die Versorgungsleistungen in der 

Auszahlungsphase beim Ausgleichsverpflichteten auch insoweit steuerlich zu 

erfassen, als sie wegen der Abtretung nicht an ihn, sondern unmittelbar an den 

Ausgleichsberechtigten geleistet werden. Der Ausgleichsverpflichtete kann den 

jeweils abgetretenen und bei ihm der Besteuerung unterliegenden Teil der 

Versorgungsleistungen als Sonderausgaben nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG 

abziehen. Der Ausgleichsberechtigte hat die Ausgleichszahlungen im Rahmen des 

Versorgungsausgleichs nach § 22 Nummer 1c EStG zu versteuern. 

16 Die Ausführungen in den Rz. 10 bis 14 gelten entsprechend.  

17 Bei einem zertifizierten Altersvorsorgevertrag führt die Abtretung des Leistungs-

anspruchs in der Auszahlungsphase im Rahmen einer Ausgleichsrente nicht zu 

einer schädlichen Verwendung i. S. von § 93 EStG. Dies gilt auch, wenn die 

Abtretung bereits vor Beginn der Auszahlungsphase vorgenommen wird. Es 



 
Seite 9  handelt sich insoweit lediglich um einen abgekürzten Zahlungsweg. Die Leistung 

gilt steuerrechtlich weiterhin als dem Ausgleichsverpflichteten zugeflossen. 

III. Anspruch auf Ausgleich von Kapitalzahlungen, § 22 VersAusglG 

18 Zahlt der Ausgleichsverpflichtete einen Ausgleichswert für Kapitalzahlungen aus 

einem noch nicht ausgeglichenen Anrecht (§ 22 VersAusglG), ist die Zahlung 

beim Ausgleichsverpflichteten nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG in dem 

Umfang zu berücksichtigen, wie die dem Ausgleichswert zu Grunde liegenden 

Kapitalzahlungen beim Ausgleichsverpflichteten zu versteuern sind. Der Aus-

gleichsberechtigte hat die Zahlung korrespondierend hierzu nach § 22 Nummer 1c 

EStG zu versteuern. Hierbei wird es sich meist um betriebliche Anrechte handeln, 

die eine (Teil-)Kapitalisierung vorsehen, oder aber um Anrechte i. S. des AltZertG, 

soweit eine Teilkapitalisierung vereinbart ist.  

Beispiel 5: 

Der Ausgleichsverpflichtete A hat auf seinem zertifizierten Altersvorsorge-

vertrag gefördertes Altersvorsorgevermögen in Höhe von 50.000 € ange-

spart. Zu Beginn der Auszahlungsphase lässt sich A im Rahmen einer för-

derunschädlichen Teilkapitalauszahlung 30 Prozent des vorhandenen 

geförderten Altersvorsorgekapitals auszahlen (15.000 €). A zahlt dem Aus-

gleichsberechtigten B einen Ausgleichswert in Höhe von 7.500 € 

(50 Prozent von 15.000 €). 

Lösung: 

B5  Die Auszahlung unterliegt bei A nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG in Höhe 

von 15.000 € der vollen nachgelagerten Besteuerung. Als Sonderausgaben 

nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG kann A einen Betrag in Höhe von 

7.500 € (50 Prozent von 15.000 €) ansetzen. B muss korrespondierend hier-

zu 7.398 € (= 7.500 € ./. 102 € Werbungskostenpauschbetrag bzw. ggf. 

abzüglich tatsächlicher Werbungskosten) nach § 22 Nummer 1c EStG 

versteuern. 

IV. Anspruch auf Abfindung, § 23 VersAusglG/§ 1587l BGB a. F. 

19 Verlangt der Ausgleichsberechtigte vom Ausgleichsverpflichteten für ein noch 

nicht ausgeglichenes Anrecht eine zweckgebundene Abfindung (§ 23 VersAusglG; 

§ 1587l BGB a. F.), scheidet beim Ausgleichsverpflichteten ein 

Sonderausgabenabzug nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG aus. Der Aus-

gleichsberechtigte muss die Leistungen nicht als Einkünfte nach § 22 Nummer 1c 

EStG versteuern. Gleiches gilt für Abfindungszahlungen, die im Rahmen eines 

Scheidungsfolgenvergleichs gezahlt werden, um den Versorgungsausgleich aus-



 
Seite 10  zuschließen (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 VersAusglG; §§ 1408 Absatz 2 und 1587o 

BGB a. F.). 

20 Die Zahlung der Abfindung (§ 23 VersAusglG; § 1587l BGB a. F.) ist ein Vor-

gang auf der privaten Vermögensebene. Daher scheidet auch eine Steuerer-

mäßigung wegen außergewöhnlicher Belastung nach § 33 EStG aus.  

21 Die Besteuerung der dem Ausgleichsberechtigten aufgrund der Abfindung nach 

§ 23 VersAusglG (§ 1587l BGB a. F.) - später - zufließenden Versorgungslei-

stungen richtet sich nach der Rechtsnatur dieser Leistungen. Handelt es sich z. B. 

um Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind diese bei ihm 

als Leibrenten nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG 

zu versteuern.  

V. Anspruch gegen die Witwe oder den Witwer, § 26 VersAusglG 

22 Stirbt der Ausgleichsverpflichtete und besteht ein noch nicht ausgeglichenes 

Anrecht bei einem ausländischen, zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ver-

sorgungsträger und leistet der Versorgungsträger eine Hinterbliebenenversorgung, 

kann die Witwe oder der Witwer zu Leistungen an den ausgleichsberechtigten, 

geschiedenen Ehegatten des Verstorbenen verpflichtet sein (§ 26 VersAusglG, 

§ 3a Absatz 5 VAHRG a. F.). Die Witwe oder der Witwer kann die Leistungen an 

den Ausgleichsberechtigten als Sonderausgaben nach § 10 Absatz 1 Nummer 1b 

EStG geltend machen. Der Ausgleichsberechtigte hat die Leistungen nach § 22 

Nummer 1c EStG zu versteuern. 

Beispiel 6: 

 Die Witwe W (zweite Ehefrau des verstorbenen Ausgleichsverpflichteten) 

bezieht seit dem Jahr 2010 eine Hinterbliebenenrente in Höhe von 10.000 € 

jährlich von einem Versorgungsträger in der Schweiz. Die Hinterblieben-

enrente ist wie eine (große) Witwenrente aus der deutschen gesetzlichen 

Rentenversicherung nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-

buchstabe aa EStG zu versteuern. Die geschiedene erste Ehefrau E des 

Verstorbenen hat gegen W einen Anspruch nach § 26 Absatz 1 

VersAusglG auf Versorgungsausgleich in Höhe von 50 Prozent der Rente. 

W zahlt daher im Jahr 2010 an E eine Ausgleichsrente in Höhe von 

5.000 €.  

Lösung: 

B6  Die Leibrente unterliegt bei der Ausgleichsverpflichteten W nach § 22 

Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa EStG in Höhe von 

6.000 € der Besteuerung (60 Prozent von 10.000 €). Nach § 10 Absatz 1 
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(50 Prozent von 6.000 €) als Sonderausgaben geltend machen. E muss 

korrespondierend hierzu 2.898 € (= 3.000 € ./. 102 € Werbungskosten-

pauschbetrag bzw. ggf. abzüglich tatsächlicher Werbungskosten) nach § 22 

Nummer 1c EStG versteuern. 

D. Anwendungsregelungen 

23 Die steuerrechtlichen Regelungen zum schuldrechtlichen Versorgungsausgleich 

wurden mit dem Jahressteuergesetz 2008 (JStG 2008, BGBl. I 2007, Seite 3150) in 

§ 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG niedergelegt. Außerdem wurden die zivilrecht-

lichen Regelungen zum Versorgungsausgleich mit dem Gesetz zur Strukturreform 

des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG, BGBl. I. Seite 700) mit Wirkung zum  

1. September 2009 geändert. Die bisherige zivilrechtliche Systematik der 

Ausgleichsansprüche nach der Scheidung (bisher: schuldrechtlicher bzw. 

verlängerter schuldrechtlicher Versorgungsausgleich nach den §§ 1587f bis 1587n 

BGB a. F. sowie § 3a VAHRG) wurde hierbei weitgehend beibehalten.  

24 Ab dem Veranlagungszeitraum 2008 findet für Ausgleichsansprüche nach der 

Scheidung § 10 Absatz 1 Nummer 1b EStG in der ab dem 1. Januar 2008 gelt-

enden Fassung und dieses BMF-Schreiben Anwendung. Die Ausführungen in 

diesem Schreiben sind sowohl für die - zivilrechtliche - Rechtslage bis zum  

31. August 2009 als auch ab diesem Zeitpunkt anwendbar. Das BMF-Schreiben 

vom 20. Juli 1981 (BStBl I Seite 567) findet ab dem Veranlagungszeitraum 2008 

keine Anwendung mehr. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag  

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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